
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/5/30 15Os54/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1996

Norm

StGB §217 Abs1

Rechtssatz

Die auf ausdrücklichen Wunsch einer ausländischen Prostituierten erfolgte bloße Herstellung eines Kontaktes mit

einem inländischen Bordellbesitzer ist keine massive und gezielte Einflußnahme.

Entscheidungstexte

15 Os 54/96
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